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§ 12 StLWFöG
 StLWFöG - Steiermärkisches Landwirtschaftsförderungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2025

Die Beratung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und aller in der Land- und Forstwirtschaft unselbstständig

tätigen Personen ist diesen gegenüber weitest möglich unentgeltlich zu gewähren. Diese Förderung hat die Beratung

über insbesondere wirtschaftliche, ökologische, hauswirtschaftliche, produktionstechnische, soziale, beru0iche und

kulturelle Belange zu umfassen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 64/2022

In Kraft seit 01.09.2022 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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